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Beratungsgegenstand: 
Endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen Ludgeristiege sowie des Baumeisterweges 
hier: Vorstellung der Ausbauplanung 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss stimmt der vorgestellten Entwurfsplanung zur endgültigen Herstellung der Straßen 
und Wege des Stichweges in der Ludgeristiege sowie des Baumeisterweges zu. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung mit den Anliegern im Rahmen von Anliegergesprächen 
zu erörtern. Bei Änderungswünschen, die die Grundzüge der Planung berühren, ist über die 
Ausbauplanung erneut im Ausschuss zu beraten. 
 
II. Rechtsgrundlage: 
§ 41 Gemeindeordnung NW, Zuständigkeitsregelung des Rates 
 
III. Sachverhalt: 
Die endgültige Herstellung eines Stichweges in der Ludgeristiege sowie der Ausbau des 
Baumeisterweges ist im Investitionsprogramm und Finanzplan der Stadt Lüdinghausen für das Jahr 
2006 vorgesehen, nach dem von den Anwohnern bereits mit Nachdruck auf die Durchführung der 
Maßnahme gedrängt wurde (30.000 € BK Stichweg Ludgeristiege, 55.000 € BK Baumeisterweg).  
 
Die Verwaltung hat als Voraussetzung für noch zu terminierende Anliegergespräche Entwürfe zur 
endgültigen Herstellung der Straßen erarbeiten lassen, die in der Sitzung vorgestellt und erläutert 
werden. 
 
Der Auftrag über den Endausbau des Stichweges in der Ludgeristiege sowie des Baumeisterweges 
soll im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vergeben werden. 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  
 
Gesamtkosten:         EUR 
 
Zuschüsse Dritter:       EUR 
Eigenfinanzierungsanteil:       EUR 

Haushaltsstelle:6300.960.0830.3 u. 
                          6300.960.0890.1 
Ansatz: 30.000 u. 55.000 EUR 
VE:        EUR 

Folgekosten:       EUR 

Anlagen: 
2 


